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Weitere Informationen

Das Notabfischungskonzept des 
Kantons Bern (Vollversion) kann 
auf der Homepage des Fische-
reiinspektorats unter „Publikati-
onen“ heruntergeladen werden: 
www.be.ch/fischerei

Massnahmen / Umsetzung des Konzepts

 Betriebsinterne Massnahmen

- Administrative Entlastung der kantonalen 
  Fischereiaufseher im Ereignisfall

- Gesamtkantonale Zusammenarbeit der 
  Fischereiaufseher bei Grossereignissen

 Einbezug Dritter

- Delegation der Zuständigkeit an Dritte bei Notabfi-
schungen von Pacht-Aufzuchtgewässern (Fischerei-
vereine) und bei Patentgewässern (Pachtvereinigun-
gen)

- Verpflichtung zur Mithilfe von Dritten bei Pacht-An-
gelgewässern (Pächter)

- Bilaterale Festlegung der Zuständigkeit oder Mithilfe 
für zukünftige Notabfischungen in Privatgewässern 
mit den Fischereirechtsinhabern

 Fischereiwirtschaftliche Massnahmen

- Anpassung Pachtverträge: Vertragliche Verpflich-
tung zur Mithilfe der Pächter

- Geeigneter Aussatzort: Wahl eines längerfristig was-
sersicheren Gewässers im lokalen Einzugsgebiet, mit 
welchem die Vernetzung des Abfischstandorts mög-
lichst gewährleistet ist

- Fischbesatz: Verzicht auf Fischbesatz in Gewässern 
mit häufigen Notabfischungen

 Technische / bauliche Massnahmen

Bei der Bewilligung und baulichen Umsetzung von 
Technischen Eingriffen in Fliessgewässer werden 
folgende Aspekte der Gewässergestaltung berück-
sichtigt:

- Gewässerbeschattung: Beschattung durch Uferge-
hölze zur Reduzierung der Wassertemperatur in den 
Sommermonaten.

- Niederwassergestaltung: Strukturreicher Niederwas-
serbereich für ausreichenden Fischlebensraum bei 
geringer Wasserführung

(at) M.Roggo



Ausgangslage

Der Klimawandel führt zukünftig zu längeren Trocken-
perioden und intensiveren Hochwasserereignissen. Die 
Folge davon ist eine Zunahme von Notabfischungen.

Gleichzeitig sind beim Fischereiinspektorat (FI) infolge 
Sparmassnahmen (ASP14) weniger Personalressour-
cen vorhanden. Diese zunehmende Diskrepanz ist der 
Grund für die Erstellung des Notabfischungskonzepts.

Vorgehensweise

Das Konzept wurde in folgenden Arbeitsschritten 
erarbeitet: 

Situation im Kanton Bern

Zu den Notabfischungen im Kanton Bern sind keine langjährig erhobenen Daten vorhanden. 
Das vorliegende Konzept basiert einerseits auf dem Lokalwissen der kantonalen Fischereiaufseher und an-
dererseits auf einer systematischen Erfassung der Notabfischungen des Ereignisjahres 2015. 

In den Jahren 2003 – 2015 wurden im Kanton Bern 93 Gewässer(-strecken) mit Notabfischungen registriert. 

Die 93 Gewässerstrecken weisen eine Totallänge von 130.5 km auf, was 1.17 % der gesamten Gewässerlän-
ge des Kantons Bern entspricht. 

Grafik 2:
Im Ereignisjahr 2015 wurde ein Arbeitsaufwand 
von ca. 600 Stunden geleistet, der Hauptaufwand 
entfiel auf den Aufsichtskreis 4 (Emmental). 

Grundhaltung des Fischereiinspektorats

Das FI ist aufgrund der kantonalen Fischereigesetzgebung rechtlich grundsätzlich verpflichtet, bei extremen 
Witterungsverhältnissen Notabfischungen durchzuführen. Diese grundsätzliche Pflicht wird jedoch durch die 
tatsächlichen Möglichkeiten (Ressourcen) des FI relativiert. 

  Das Fischereiinspektorat führt zum Wohl der Fische und zur Vermeidung ihres Todes 
  Notabfischungen im Sinne des vorliegenden Konzepts durch.

  Bei Notabfischungen werden die vorhandenen Ressourcen des Fischereiinspektorats 
  berücksichtigt und unter Einbezug Dritter optimal zum Schutz der Fische eingesetzt.
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Grafik 3:
Die Fischereiaufseher wurden bei den Notabfi-
schungen im Jahr 2015 durch Dritte (Fischerei-
vereine, Fischereirechtsinhaber etc.) stark unter-
stützt. 
Mit dem Notabfischungskonzept wird die Zusam-
menarbeit mit Dritten weiter ausgebaut und institu-
tionalisiert.

Abbildungen: Abgetrocknete Fliessge-
wässer im Kanton Bern im Jahr 2015

Grafik 1:
Für die Notabfischung aller 93 Gewässer (maxi-
mal möglicher Extremfall) resultiert ein Arbeitsauf-
wand von 2‘000 – 2‘500 Stunden. 

Der Arbeitsaufwand ist regional sehr unterschied-
lich verteilt, der Hauptaufwand betrifft den Auf-
sichtskreis 4 (Emmental). 


